
Die Bundesregierung hat 
den Entwurf einer Neufas-
sung des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) beschlos-
sen. Das Gesetz liberali-
siert das derzeit geltende 
Lauterkeitsrecht und 
setzt die in der vergange-
nen Legislaturperiode be-
gonnene Modernisierung 
der wirtschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen fort. 
Die Novelle verstärkt den 
Schutz der Verbrauche-
rinnen und der Verbrau-
cher vor unlauteren Wett-
bewerbshandlungen. Das 
Gesetz schafft einen an-
gemessenen Ausgleich 
zwischen den Interessen 
der Wirtschaft und denen 
der Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Unterneh-
men erhalten einen grö-
ßeren Handlungsspiel-
raum im Wettbewerb und 
können sich zukünftig 
besser am Markt behaup-
ten. Der Gesetzentwurf 
hat folgende Schwer-
punkte: 
- Der Verbraucher wird 
als Schutzobjekt erst-
mals ausdrücklich im Ge-
setz erwähnt. Dadurch 
wird die Rechtsprechung 
zum geltenden UWG auf-

genommen und gleichzei-
tig eine Forderung der 
Verbraucherverbände er-
füllt.  
Beispiele für Verbrau-
cherinteressen im Wett-
bewerbsrecht: Belästi-
gung der Verbraucher 
durch unerbetene Tele-
fax- bzw. SMS- oder E-
Mail-Werbung. Hinweis: 
Das so genannte „
Spamming" ist jetzt auch 
nach Art. 13 der neuen 
Datenschutzrichtlinie ü-
ber elektronische Kom-
munikation (Richtlinie 
2002/58/EG vom 12. Juli 
2002) unzulässig. - Die 
Generalklausel als 
Kernstück des geltenden 
UWG (§ 1) bleibt als § 3 
(„Verbot unlauteren Wett-
bewerbs") erhalten. Sie 
wird durch einen nicht ab-
schließenden Katalog 
von Beispielsfällen er-
gänzt, der sowohl durch 
die Rechtsprechung seit 
langem gefestigte Fall-
gruppen aufnimmt als 
auch aktuelle Probleme 
aufgreift. Die gewählte 
Konstruktion führt dazu, 
dass das UWG transpa-
renter wird, ohne dass 
gleichzeitig die Möglich-
keit, neu auftretende 

Problemfälle im Wege 
der richterlichen Rechts-
fortbildung zu lösen, ver-
baut wird.  
Auswahl von Beispielsfäl-
len, die ausdrücklich ver-
boten werden: Schleich-
werbung, Ausnützung der 
Unerfahrenheit von Kin-
dern und Jugendlichen, 
Beeinträchtigung der Ent-
scheidungsfreiheit durch 
die Ausübung von Druck, 
Koppelung von Gewinn-
spielen mit dem Erwerb 
einer Ware, Behinderung 
von Marktteilnehmern 
- Die Reglementierung 
der Sonderveranstal-
tungen entfällt. Bestim-
mungen über Schlussver-
käufe, Jubiläumsverkäufe 
und Räumungsverkäufe 
fallen ganz weg.  
Bereits heute werden vor 
und nach den offiziellen 
Schlussverkaufszeiten 
Teile des Warenbestan-
des reduziert angeboten. 
Dabei ist es für Verbrau-
cher oft ärgerlich und un-
verständlich, dass zu-
nächst nur eine Preisre-
duzierung von „
Einzelstücken" erfolgt o-
der dass Sommerware 
erst nach Beginn der 
Sommerferien in größe-
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rem Umfang reduziert 
wird. Künftig können die 
Händler selbst entschei-
den, ob und wann sie Re-
duzierungen über das 
ganze Sortiment hinweg 
vornehmen. 
Die Werbung mit Preis-
nachlässen, die in Wirk-
lichkeit nicht gewährt wer-
den, wird ausdrücklich 
verboten.  
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Jener ehemalige SPD-Chef, der 
Amt und Würde wegwarf, um 
daraufhin dem einen oder ande-
ren als Ungeist zu erscheinen, hat 
es jetzt wirklich übertrieben. Und 
zwar, um das gleich zu sagen, in 
einer Weise, die es eigentlich 
verbietet, seinen Namen künftig 
noch zu nennen; die es eigentlich 
gebietet, ihn als vergessen zu be-
trachten. Oskar Lafo…, also der 
hat behauptet, mit ihm werde in 
der SPD unter Schröder verfah-
ren wie mit Trotzki in Zeiten des 
Stalinismus, dessen Gesicht weg-
retuschiert wurde aus Bildern. 
Das ist ein Vergleich, da bleibt 
einem die Spucke weg. Wenn 
dieser eine Parteichef nachträg-
lich hätte rechtfertigen wollen, 

der ist nicht die Sowjetunion unter 
Stalin, das Saarland kein Gulag. 
Schluss jetzt. Man soll es ja nicht ü-
bertreiben.  
 
Stephan-Andreas Casdorff,  
Der Tagesspiegel 9. Mai 2003 

warum er nicht zur Feier von 140 
Jahren Sozialdemokratie eingela-
den wird – jetzt hätte er den 
Grund geliefert. Denn was er sagt, 
ist unter allen Gesichtspunkten ü-
berspannt. Und auch nicht damit 
zu erklären (oder zu entschuldi-
gen), dass der, von dem wir hier 
eigentlich nicht reden, von der 
Ausbildung her Naturwissenschaft-
ler ist. Hat er nicht immer den Ein-
druck erweckt, der homo politicus 
schlechthin zu sein? Stalin war ein 
Diktator, ein Despot, ein Schläch-
ter. Die Zeiten damals waren grau-
sam, bleiern. Der Streit mit Trotzki 
war es auch. Was ist dagegen eine 
Nichteinladung? Was eine Mei-
nungsverschiedenheit über die 
Rente? Deutschland unter Schrö-

Girls day in der SPD-Bundestagsfraktion –  auch Stephanie Smolka (3. rechts neben Franz Müntefering) 
aus Bonn was auf Einladung von Uli Kelber dabei.  Nach einem dichtgedrängten Programm vom frühen Mor-
gen bis zum späten Nachmittag verließ sie am Abend Berlin, geschafft aber sehr zufrieden. 

Eine Meinung: 

Da hilft keine Retusche – LAFONTAINE CONTRA SCHRÖDER  


